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RS OGH 1999/5/27 2Ob155/99d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1999

Norm

StVO §19 Abs6

Rechtssatz

Kein Verkehrsteilnehmer darf sich darauf verlassen, dass auf Straßen, für die ein eingeschränktes Fahrverbot gilt,

innerhalb der durch die Einschränkung des Fahrverbotes gezogenen Grenzen kein Fahrzeugverkehr stattfindet.
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